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Anlage 4c: Angaben zum öffentlichen Interesse des Angebots
                   (maximal 2 Seiten)

Definition:
Arbeiten liegen im öffentlichen Interesse, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient. Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen eines begrenzten Personenkreises dienen, liegen nicht im öffentlichen Interesse. Das Vorliegen des öffentlichen Interesses wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das Arbeitsergebnis auch den in der Maßnahme beschäftigten Arbeitnehmern zugute kommt, wenn sichergestellt ist, dass die Arbeiten nicht zu einer Bereicherung Einzelner führen.
Die Gemeinnützigkeit eines Maßnahmeträgers allein ist nicht hinreichend für die Annahme, dass die durchgeführten Arbeiten  im öffentlichen Interesse liegen.
 (
Inwieweit liegen die angebotenen Arbeiten im
 öffentlichen Interesse
?
Bitte legen Sie nachvollziehbar und ausführlich dar, worin das öffentliche Interesse an der 
Beschäftigung in
 der 
konkreten Tätigkeit
 besteht.
Stellen-ID:
)
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